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Antrag /Vertrag für einen Glasfaser-Hausanschluss (FTTB) in Tengen-Weil 
Betrifft:  
 

Aktuelle Informationen zum Breitbandausbau in Weil 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
durch den Breitbandausbau der Stadt Tengen besteht für Sie als Eigentümer jetzt die 
Möglichkeit, einen direkten Glasfaseranschluss bis ins Haus (FTTB) zu bekommen. 
Durch diesen Netzausbau sind Datenübertragungen von mindestens 1.000 Mbit/s 
symmetrisch (Down- und Upload) möglich. Weitere entscheidende Vorteile sind die 
Wertsteigerung Ihrer Immobilie und dass Sie als Eigentümer im Rahmen des 
geförderten Glasfaserausbaus, die Förderfähigkeit Ihrer Gebäudes vorausgesetzt, 
keine Herstellungsgebühren übernehmen müssen, Kosten entstehen ausschließlich für 
die Nutzung des Glasfaseranschlusses bzw. bei einem nachträglichen Einzelausbau. 
Das künftig zur Verfügung stehende Dienstangebot und dessen Preise finden Sie auf 
unserer Homepage (www.tengen.de). 

Um auf Ihrem Grundstück bauen zu dürfen und die Dienste des zukünftigen Betreibers 
nutzen zu können (z.B. um im Notfall bei technischen Störungen zu helfen), ist Ihre 
Unterschrift als Grundeigentümer auf dem beiliegenden Hausanschluss- und 
Durchleitungsrechtsvertrag eine zwingende Voraussetzung. Sollte es mehrere 
Eigentümer für dieses Objekt geben, benötigen wir nur einen Vertrag mit allen 
Unterschriften.  Bitte benennen Sie uns ebenfalls einen Ansprechpartner oder ggf. die 
zuständige Hausverwaltung. 
 
Im Ortsteil Weil wird der Ausbau des Glasfasernetzes durch den Bund gefördert. 
Aufgrund der neuen Förderrichtlinien kann der Glasfaseranschluss bis in Ihr Gebäude 
in der Regel kostenlos hergestellt werden, aber nur wenn der kürzeste Weg von der 
öffentlichen Grenze bis in Ihr Gebäude gewählt wird. Wünschen Sie eine andere 
Leitungsführung als auf beigefügtem Lageplan vermerkt, müssen die Mehrkosten von 
Ihnen getragen werden. 
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Falls vorhanden, können Sie uns einen Lageplan aus dem Baugesuch zukommen 
lassen, auf dem die Leitungsführung (evtl. vorhandenes Leerrohr) eingezeichnet ist. 
Wir werden dies mit unserem Ingenieurbüro abstimmen und uns bei Unklarheiten mit 
Ihnen in Verbindung setzen. 
 
Wir würden uns freuen, wenn Sie diese Möglichkeit ergreifen und sich jetzt für einen 
zukunftsfähigen Glasfaserhausanschluss entscheiden. Der Eigenbetrieb 
Breitbandversorgung möchten Sie darauf hinweisen, dass ein späterer Anschluss mit 
erheblich höheren Kosten verbunden sein wird. 
Bitte beachten Sie dabei die Abgabefrist bis 28.04.2025 
 

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne unter der oben genannten Kontaktdaten zur 
Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

Selcuk Gök 
Bürgermeister 
 
Anlagen:  Hausanschluss- und Durchleitungsvertrag 
  Hinweisblatt zur „Anlage zum Hauanschlussvertrag“ inkl. Lageplan 
 
 


